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Anlage

zu vorstehender Arbeitsschutzbestimmung 870

Gebührenordnung

A. Die Gebühren für die Prüfung der Bauart (Vorprü
fung, technische Prüfung) richten sich nach den Auf
wendungen des für derartige Prüfungen zuständigen 
Zentralinstitutes für Schweißtechnik in Halle.

B. Im einzelnen werden folgende Gebühren erhoben:
I. Für die Zulassung von

l. Azetylenentwicklern
a) der Typen M, F, B, J und S .. 50,— DM
b) der Type G ...................................  75,— DM

2. Wasservorlagen
a) mit Wasserauffanggefäß

Dis zu 6000 l/h .............................  30,— DM
b) mit Wasserauffanggefäß

über 6000 1/h ...............................  50,— DM
3. Für die Verlängerung von Zulas

sungen früherer Bauarten sowie 
für die Zulassung von Verände
rungen ermäßigen sich die vor
stehenden Gebührensätze um 
50 °/o.

II. Für die Feststellung der Überein
stimmung von Azetylen-Entwicklern 
und Wasservorlagen mit der- auf 
Grund des § 7 Abs. 1 der Arbeits
schutzbestimmung zugelassenen Bau
art einschließlich der Abstempelung
solcher Entwickler
i für den ersten Apparat ........................ 10,— DM
2. für jeden weiteren Apparat am 
gleichen Tage und gleichen Ort ... 3,— DM

III. Für die Abnahme von Entwicklern 
gemäß § 8 Abs. 1 der Arbeitsschutz
bestimmung
1. bei vollständiger Prüfung (einschl. 

Betriebsprüfung) einer Anlage fQr ^ie
a) mit einer Dauer- erste wiederholte

leistung bis zu Prüfung
3000 1/h ..................... 55,— DM 30,— DM

b) mit einer Dauerleistung von mehr als 
3000 1/h entsprechend dem Zeitaufwand, 
wobei die Stunde zu 8, —DM, mindestens 
aber der nach Ziff. 1 gegebene Satz sowie 
die Reisekosten berechnet werden.

2. bei vereinfachter Prü
fung von Entwicklern 
mit mehr als 10 kg 
Karbidfüllung für die

erste wiederholte 
Prüfung 

30,— DM 20,— DM

Die Sätze für wiederholte Prüfungen sind für 
jede Prüfung zu erheben, die ohne Verschulden 
des Sachverständigen an dem hierfür festge
setzten Tage nicht ausgeführt oder nicht zu 
Ende geführt werden konnte.

IV. Für regelmäßig wiederkehrende Untersuchun
gen gemäß § 7 Abs. 3 der Arbeitsschutzbestim
mung

I. an Entwicklern für eine Karbidfüllung von

äußere oder 
innere 
Unter

suchungen 
für einzelne 

Apparate

äußere und 
innere 
Unter

suchungen 
gleichzeitig

30,— DM 45__DM
b) über 2,5 bis zu

10 kg .......................... 12,— DM 18,— DM
c) bis zu 2,5 kg................ 8,— DM 12,— DM

2. Der Gebührensatz für den 2. bis 5. Apparat, 
der am gleichen Tage im gleichen Betrieb zur 
Untersuchung gestellt wird, beträgt die 

• Hälfte, für den 6. und jeden weiteren Ent
wickler ein Drittel der Sätze. Bei der Berech
nung der Gebühren ist in jedem Falle mit 
dem Azetylen-Entwickler der größten Kar
bidfüllung zu beginnen.

V. Für nicht in Verbindung mit wiederkehrenden 
Untersuchungen an Azetylen-Entwicklern 
durch geführte Prüfungen an Sicherheitsventilen 
oder Wasservorlagen wird eine Gebühr in Hohe 
der Hälfte der Sätze unter IV., 1., Spalte 1 
erhoben.

VI. Für Untersuchungen, die ohne Verschulden des 
Sachverständigen nicht am gleichen Tage be
endet oder nicht durchgeführt werden können, 
ist die Gebühr nach IV., 1., Spalte 1 zu be
rechnen.

VII. Für die Bewilligung von Ausnahmen
1. bei Ausnahmen im Einzelfall bis 

mindestens
100,— DM 
15,— DM

2. bei Ausnahmen allgemeiner 
Art bis .....................................

mindestens
200,— DM 
30,— DM

je nach dem für die Bearbeitung notwendigen 
Zeitaufwand.
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